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A. Einführung

„In einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes 
Kriterium sein. Aber daß in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die Würde des 
Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig“1.

Die normative Ethik untersucht die Frage nach der gerechten Handlung des 
Menschen. Die Rechtsetzung und Gesetzgebung sind menschliche Handlungen, 
weshalb die Rechtsethik nach ihrer Grundfrage, welches Recht gerecht sei, eine 
auf das Recht übertragene Umsetzung der normativen Ethik darstellt2. Die rechts-
philosophische Suche nach dem richtigen Recht und seiner Rechtsquelle greift da-
bei auf die Ethik bzw. die praktische Philosophie und auf die Rechtswissenschaft 
zurück. Dietmar von der Pfordten stellt in diesem Zusammenhang eine „Zwitter-
stellung“ der Rechtsethik fest3. Die Naturrechtstheorie vertritt die Auffassung, 
es ließen sich Grundsätze, Prinzipien oder ganze überpositive Rechtsordnungen 
ableiten oder erkennen, die einen Maßstab für gerechtes Recht darstellen. Unter 
dem Naturrecht versteht man zunächst Normen, „die menschlicher Entscheidung 
vorausliegen und sie so als willkürfreier Maßstab anleiten sollen.“4 Es gibt unter-
schiedliche Definitions- und Interpretationsversuche des Naturrechtsbegriffs, 
denen diese Arbeit im Laufe der Untersuchung Rechnung tragen wird. Alle Theo-
rien des Naturrechts forschen nach der Begründung des Rechts und suchen daher 
nach Rechtsquellen, die nicht einzig auf der Mehrheitsmeinung basieren. Gibt es 
Rechte, die dem Menschen aufgrund seiner Natur zukommen? Was ist richtiges 
Recht? Gibt es so etwas wie richtiges Recht?

Dabei scheint die heutige Relevanz des Naturrechts für die gegenwärtige 
deutschsprachige Rechtswissenschaft schwindend bis gering: Nimmt man diverse 
Lehrbücher über die Rechtsphilosophie oder Rechtsgrundlagen zur Hand, wird 
das Naturrecht häufig nur in einem rechtshistorischen Kontext dargestellt, sodass 
der Eindruck erweckt wird, es gehöre der Vergangenheit an.

Inhaltlicher Art werden dem Naturrechtsgedanken dabei mehr oder weniger be-
kannte Einwände entgegengebracht. In der pluralistischen Gesellschaft habe das 

	 1	Benedikt XVI., Ansprache Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. im Deutschen Bun-
destag, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Apostolische Reise Seiner 
Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg 22.–25. September 2011. 
Predigten, Ansprachen und Grußworte, 2011, S. 30 (32).
	 2	D. v. d. Pfordten, Rechtsethik, 2. Aufl. 2011, S. 7.
	 3	v. d. Pfordten, Rechtsethik (Fn. 2), S. 21.
	 4	S. Kirste, Naturrecht und Positives Recht, in: E. Hilgendorf / J. C. Joerden (Hrsg.), Hand-
buch Rechtsphilosophie, 2017, S. 15 (18).
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Naturrecht keinen Platz mehr, da der Pluralismus mit einem Naturrechtsverständ-
nis nicht mehr in Einklang gebracht werden könne. Die Idee eines universalen, sich 
aus dem Menschen heraus ergebenden Rechts, sieht sich einem „Fundamentalis-
mus- und Intoleranzverdacht ausgesetzt“5. Absolute Standpunkte widersprächen, 
so der Vorwurf, dem offenen Meinungsaustausch mit dem Ziel einer Konsensfin-
dung. Es wird zudem eingewandt, das Thema habe aufgrund der „Normierung“ 
einzelner naturrechtlicher Ideen schlicht an Bedeutung verloren6. Das Völkerrecht 
habe als „Ausdruck des universell anerkannten Kerns elementarer Gerechtigkeit 
den Rekurs auf überpositives Recht verdrängt“7. Vom Zusammenbruch der Natur-
rechtstheorie ist die Rede8.

Dass das Naturrecht gegenwärtig wenig Beachtung findet, wird nicht nur durch 
inhaltliche Kritik begründet. Für Christian Hillgruber scheint das Naturrecht unter 
den Verfassungsjuristen zurzeit keine Rolle mehr zu spielen, wofür er allerdings 
weniger einen starken Rechtspositivismus verantwortlich macht: „Es ist vielmehr 
ein verbreiteter Pragmatismus im alltäglichen Umgang mit dem geltenden Ver-
fassungsrecht, der Fragen nach seinem Ursprung, seiner geistesgeschichtlichen 
Herkunft und seinem philosophischen Fundament an die Grundlagendisziplinen 
verweist und sich darum bei seiner Auslegung und Anwendung nicht weiter sche-
ren zu müssen glaubt.“9

Auch aus den oben skizzierten Punkten wird dem Naturrecht keine große Rele-
vanz mehr für die Rechtswissenschaften zugestanden. Vielmehr sei das Naturrecht 
gegenwärtig nur noch eine „katholische Sonderlehre“10. Der inzwischen emeritierte 

	 5	C. Müller / M. Sendker, Narration oder Naturrecht? MacIntyres Sozialethik als alternative 
Begründung in der Moderne, in: C. Müller / E. Nass / J. Zabel (Hrsg.), Naturrecht und Moral in 
pluralistischer Gesellschaft, 2017, S. 122 (122).
	 6	Vgl. S. Kirste, Rechtsphilosophie. Einführung, 2. Aufl. 2020, S. 142; A. Kaufmann, Die 
Naturrechtsrenaissance der ersten Nachkriegsjahre – und was daraus geworden ist (1991), in: 
ders., Über Gerechtigkeit. Dreißig Kapitel praxisorientierter Rechtsphilosophie, 1993, S. 221 
(221 ff.). Berthold Wald beobachtet einen Rückgang des Naturrechtsverständnisses im Ver-
fassungsrecht: B. Wald, Menschenwürde und Menschenrechte. Unverzichtbarkeit und Trag-
weite naturrechtlicher Begründungen, in: H.-G. Nissing (Hrsg.), Naturrecht und Kirche im 
säkularen Staat, 2016, S. 53 (54): „Die Positivierung der Menschenrechte in den Grundrechts-
katalogen nationaler Verfassungen ist nun in der Tat unaufhaltsam fortgeschritten. Zur selben 
Zeit hat freilich das Bewusstsein für ihre Begründungsbedürftigkeit ebenso unaufhaltsam ab-
genommen. – Das zeigt sich gegenwärtig etwa im Bereich des deutschen Verfassungsrechts.“ 
Ebenso auch Johann Braun; J. Braun, Rechtsrelativismus und Rechtsabsolutismus. Oder: Was 
ist eigentlich aus dem Naturrecht geworden?, in: JZ 2013, S. 265 (268): „Mit seiner Positivie-
rung aber war die historische Mission des systematischen Naturrechts erfüllt. Fortan konnte 
man sich scheinbar auf die Erforschung des positiven Rechts beschränken.“
	 7	M. Herdegen, in: T. Maunz / G. Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Präam-
bel (2019), Rn. 43.
	 8	Vgl. K. Tanner, Die Rechtswissenschaft aus der Sicht eines evangelischen Theologen, in: 
ZVglRWiss 112 (2013), S. 470 (476).
	 9	C. Hillgruber, Grundgesetz und Naturrecht, in: IkaZ 39 (2010), S. 167 (167).
	 10	Vgl. R. Spaemann, Warum gibt es kein Recht ohne Naturrecht?, in: H.-G. Nissing (Hrsg.), 
Naturrecht (Fn. 6), S. 27 (29).
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deutsche Papst wollte in seiner Bundestagsrede ebenfalls verdeutlichen, dass die 
naturrechtliche Debatte, mit Ausnahme der katholischen Naturrechtslehre, stark 
an Bedeutung verloren habe11. Doch die als Gedankenanstoß gedachte Rede fand 
wenig positives Echo, sondern wurde gerade aus dem juristischen Bereich teil-
weise stark kritisiert12.

Die gegenwärtige Debatte hierzu im deutschsprachigen Raum verstellt al-
lerdings teilweise den Blick. So lautet zumindest die These dieser Arbeit. Der 
gegenwärtige Diskurs findet vor allem im angelsächsischen Raum statt, wo sich 
das Thema durchaus großer Aktualität erfreut. Wie die Arbeit weiter zeigen wird, 
konnte die angelsächsische die deutschsprachige Rechtsphilosophie in ihrer Be-
deutung in weiten Teilen ersetzen13. Doch auch im deutschen Sprachraum scheint 
sich der Naturrechtsgedanke wieder zunehmender Beliebtheit zu erfreuen, ohne 
darin gleich eine Naturrechts-Renaissance vermuten zu wollen.

Der Untersuchungsgegenstand dieser Schrift ist die These, dass das Naturrecht 
in den meisten Debatten zu Unrecht vernachlässigt wird. Dies ist der Fall, wenn 
sie sowohl inhaltlich weiterhin einen Mehrwert für die traditionelle Frage nach 
der Quelle des Rechts liefern kann als auch quantitativ noch nicht zu einer Rand-
erscheinung gehört. Das Verständnis, das Naturrecht sei „überkommen“14, kann 
mit Blick auf die Summe der gegenwärtigen Veröffentlichungen in diesem The-
menbereich weder so bezeichnet noch aufgrund seiner inhaltlichen Leistungen als 
überflüssig behandelt werden.

Hintergrund dieser aufgestellten These sind aktuelle Gegebenheiten, die daran 
zweifeln lassen, dass dem Naturrecht keinen Platz in der wissenschaftlichen Dis-
kussion zukommt. Es gibt gesellschaftlich geführte Debatten in der Öffentlich-
keit, die auch ohne Nennung des Begriffs nicht ohne das Naturrechtsverständnis 
auskommen und deren Argumentationsmuster breit in der Gesellschaft verwendet 
werden. Die sog. Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes ist schließlich nur Ausdruck 
eines Gedankens: Es gibt ein Mindestmaß an Gerechtigkeit, einen Standpunkt der 
Moral, welchen der Staat seinen Bürger gegenüber verpflichtet ist, einzuhalten. 
Diese in Gesetzesform gegossene Regelung muss gegen missbräuchliche Änderung 
des Gesetzes geschützt werden, da es sonst einer gerechten Ordnung widerstreben 

	 11	So auch zusammengefasst Fabian Wittreck über die gegenwärtige Rechtsphilosophie des 
21. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum: F. Wittreck, Naturrecht und die Begründung der 
Menschenrechte, in: M. Wasmaier-Sailer / M. Hoesch (Hrsg.), Die Begründung der Menschen-
rechte. Kontroversen im Spannungsfeld von positivem Recht, Naturrecht und Vernunftrecht, 
2017, S. 43 (43 ff.).
	 12	Siehe beispielsweise S. Rixen, Homosexualität? Natürlich unnatürlich, in: FAZ v. 30. 11. 2011, 
S. 33 (33). Rixen geht insbesondere auf die Naturrechtsansichten von Waldstein ein, auf die 
sich Papst Benedikt XVI. teilweise bezog. Darin erkennt Rixen in dem Naturrecht höchstens 
eine „philosophisch-politische Position unter vielen“ an, denn die Grundrechte ließen die „Ver-
einnahmung durch ein einziges ethisches Vorverständnis“ nicht zu.
	 13	E. Hilgendorf, Rechtsphilosophie der Gegenwart, in: ders. / J. C. Joerden (Hrsg.), Hand-
buch (Fn. 4), S. 170 (175).
	 14	R. Zippelius, Rechtsphilosophie. Ein Studienbuch, 6. Aufl. 2011, S. 71 ff.


